
 
 
Beschluss: 

 

Abstimmungsergebnis 
einstimmig 

 
Das gemeindliche Einvernehmen gem. § 36 BauGB wird versagt mit dem Hinweis, 
den Bauantrag dann neu einzureichen, wenn das für diesen Bereich laufende 
Bauleitplanverfahren bestandskräftig ist. 
 

 


